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ZUSATZGARANTIE
10 JAHRE

WÄHLE 6 AUS 10



Dachabschlüsse und 
-anschlüsse:
•  First- und Gratsysteme
•  Ortgangziegel/ -steine
•  Pultabschlüsse/Man-

sard- und Knicklinien
•  Anschlüsse an aufge-

henden Bauteilen wie 
Kamine, Schornsteine, 
Gauben oder Wände

Sicherungssysteme:
•  Schneefangsysteme
•  Trittsysteme
•  Sturmverklammerung

Unterdachsysteme:
•   Unterdachbahnen
•  Unterdachbahnen-Zu-

behör

Solarlösungen:
•  Solarhalterungen für  

die Montage von Solar-
Aufdachanlagen

Dachdurchdringungen:
•  Dachdurchdringungen 

wie zum Beispiel Ther-
men-Abgasrohrdurch-
führung,  
Antennendurchgang, 
Solar-Druchgang, etc.

10 JAHRE ZUSATZGARANTIE
FÜR DEN HAUSEIGENTÜMER DIREKT VOM HERSTELLER

CREATON ist der Systemanbieter für das Steildach. Auf unsere über 130 jährige Firmengeschichte und unsere Produkte sind 
wir stolz. Auch sind wir starker Partner für unsere Kunden am Markt. Dieses gute Gefühl wollen wir auch den Hauseigen-
tümern vermitteln, die unserer Produkte nutzen. Dafür bietet CREATON unterschiedliche Garantien für Hauseigentümer an. 
Neben unseren Produktgarantien für Hauseigentümer, die immer für ein bestimmtes Produkt garantieren gibt es jetzt die 
10-Jährige Zusatzgarantie.

Sie planen Ihr neues Dach und wollen sich komplett auf das CREATON Sortiment verlassen können? Dann nutzen Sie die 
Zusatzgarantie: Verarbeiten Sie aus 10 Zubehörprodukten 6 und profitieren Sie von 10 Jahren Garantie auf Materialer-
satz und Austauschkosten für Ihr komplettes CREATON Dachmaterial! Das ist das CREATON Rundum-Sorglos-Angebot an 
Hauseigentümer. Ausgenommen von der Zusatzgarantie sind die CREATON PV-Systeme.

Unzählige Studien und Umfragen belegen, dass privaten Bauherren beim Neubau sowie der Sanierung der Immobilie vor 
allem die Themen Sicherheit und Langlebigkeit der verwendeten Produkte wichtig sind. Wir vertrauen auf unsere Produkt-
qualität und geben deshalb spezielle Garantien für Hauseigentümer. Mit CREATON sind Sie also auf der sicheren Seite!

UNSERE ZUBEHÖR-PAKETE NACH IHRER FUNKTION AM DACH GRUPPIERT:



PAKET 1: CREATON FIRST- UND GRATSYSTEME
•  First- und Gratsysteme – bestehend aus den CREATON 

First- und Gratziegeln /-steinen und dem dazugehö-
rigen Zubehör aus dem Sortiment des Garantiegebers 
wie Befestigungsklammern, Endscheiben, Anfangszie-
gel / -stein und Walmkappen. Die First- und Grat-
systeme sind an allen am Objekt befindlichen Firsten 
und Graten zu verbauen. Ebenso sind bei Tondach-
ziegeln und Betondachsteinen die CREATON First- und 
Gratrollen zu verwenden. Bei Tondachziegeln können 
alternativ die Firstanschluss-Lüfterziegel verbaut wer-
den, sofern für das gewählte Tondachziegelmodell im 
Sortiment enthalten. 

PAKET 2: CREATON ORTGANGZIEGEL/-STEINE
•  Alle rechtwinklig zur Traufe und First verlaufenden 

seitlichen Dachabschlüsse sind mit CREATON  
Ortgangziegeln oder -steinen auszuführen.

•  Ausgenommen hiervon sind schräg verlaufende  
seitliche Abschlusskanten, die sich konstruktiv nicht 
mit Ortgangziegeln oder -steinen ausführen lassen. 

SO FUNKTIONIERT ES
IN WENIGEN SCHRITTEN ZUR ZUSATZGARANTIE

Schritt 1: Als Hauseigentümer besorgen Sie sich auf unserer Internetseite www.creaton.de/zusatzgarantie die 
notwendigen Garantieunterlagen. 
 
Schritt 2: Dann beauftragen Sie einen Fachbetrieb des Dachdecker- oder Zimmererhandwerks mit Eindeckung des Daches 
an Ihrer Immobilie. Der Fachbetrieb muss in der Handwerkerrolle A der Handwerkskammer eingetragen sein.

Schritt 3: Der Fachbetrieb führt die Eindeckung unter Beachtung der 6 von 10 Regel aus. Für die Dokumentation bietet 
CREATON Checklisten an mit denen der Fachbetrieb die Verwendung der entsprechenden Zubehörteile belegen kann.

Schritt 4: Als Hauseigentümer bewahren Sie bitte die Handwerkerrechnung, die Garantiedokumente und ggf. die  
Checklisten mindestens für die Dauer von 10 Jahren auf.

Schritt 5: Im Schadensfall können Sie als Hauseigentümer der Immobilie unter Vorlage Ihrer aufbewahrten Belege den An-
spruch geltend machen. Dieser wird dann wie bei einer üblichen Reklamation behandelt.
 



PAKET 3: CREATON PULT- UND/ODER MANSARDZIE-
GEL/-STEINE
•  Alle Pultabschlusskanten sind mit den CREATON  

Pultziegeln / -steinen auszuführen.
•  Alle Mansard- und/oder Knicklinien am Dach sind  

mit den dafür vorgesehenen CREATON Mansard-  
und Knickziegeln / -steinen auszuführen.

PAKET 4: CREATON DACHDURCHDRINGUNGEN FÜR 
DUNSTROHR, ANTENNE, SOLAR UND THERMENABGAS
•  Dachdurchführungen wie Lüftungsleitungen, Thermen-

abgasrohre, Antennenmasten und Solarleitungen sind 
mit den hierfür vorgesehenen CREATON Zubehörteilen 
auszuführen.

•  Satellitenschüsseln sind mittels des CREATON  
Sat-und Antennenmast zu installieren.

•  Auch nachträglich eingebrachte Dachdurchdringungen 
sind mit den vorgenannten Zubehörteilen einzubauen. 

PAKET 5: CREATON UNTERDACH
•  Die Zusatzmaßnahme im Unterdachbereich (Unterdach 

oder Unterdeckung) ist mit einer CREATON Unterdach-
bahn auszuführen. Die Ausführung ist mit den erforder-
lichen Zubehörkomponenten (wie z.B. Klebebänder, Kle-
bemassen etc.) aus dem Sortiment des Garantiegebers 
und nach dessen Montagevorgaben durchzuführen.

PAKET 6: CREATON STURMKLAMMERN
•  Die Dacheindeckung muss mit CREATON Sturm- 

klammern gegen Windsog gesichert werden.
•  Die Anzahl der zu verwendenen CREATON Sturm-

klammern ist entsprechend den CREATON Vorgaben  
zu bemessen.

•  Diese Bemessung kann online über den CREATON Ser-
vice-Assistenten oder über die CREATON  
Anwendungstechnik erfolgen. 



PAKET 7: CREATON SCHNEEFANGSYSTEME
•  Die Verpflichtung zur Verwendung von Schneefang-

systeme ergibt sich über die Verkehrssicherungspflicht 
aus den Landesbauordnungen.

•  Die Bemessung der Schneeschutzsystem obliegt dem 
Dachhandwerker bzw. Fachplaner.

•  Unabhängig von der fachgerechten Bemessung ist die  
Anforderung an die erweiterte Gewährleistung erfüllt, 
wenn mindestens 4,00 m CREATON Schneefangsys-
teme inkl. 5 systemgerechten Befestigungsstützen 
verbaut sind.

PAKET 8: CREATON TRITTSYSTEME
•  Die Verpflichtung zur Verwendung von Trittsystemen 

ergibt sich über die Verkehrssicherungspflicht aus den 
Landesbauordnungen und den Vorgaben des ZVDH 
Regelwerkes zu Verkehrswegen auf Dächern.

•  Die Bemessung der Trittsysteme obliegt dem Dach-
handwerker bzw. Fachplaner.

•  Die  Anforderung an die erweiterte Gewährleistung 
erfüllt, wenn mind. 2 CREATON Kurz- oder Langroste 
(alternativ 4 Einzeltritte) oder 2 Trittroste 1,50 m -  
inkl. erfordlichen Systemstützen verbaut sind.

PAKET 9: CREATON ANSCHLUSSBÄNDER AN  
AUFGEHENDEN BAUTEILEN
•  Anschlüsse an aufgehende Bauteile – hierzu zählen 

Anschlüsse/Einfassungen an Kamine oder Schornstei-
ne, Anschlüsse an aufgehende Wände von Gauben und 
an aufgehende Wände von angrenzenden Gebäuden. 
Diese sind mit dem Produkt CREATON CREAFLEX ALU 
oder CREATON CREAFLEX PIB auszuführen.

•  Für die Montage gelten die CREATON Montagevorgaben.

PAKET 10: CREATON SOLARMONTAGE- 
HALTERUNGEN
•  Solarhalterungen für Solar-Aufdachanlagen – bei  

Solaranlagen, welche als Aufdachanlagen ausgeführt 
werden, sind die Befestigungen an der Unterkons-
truktion mit den Halterungen aus dem Sortiment 
des Garantiegebers auszuführen. Hierzu zählen das 
System-Solarhalter-Set als auch der Solarelementhalter 
auf dem Aluminium-Grundelement.



TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Von 10 angebotenen Zubehörteilen müssen mindestens 6 in der nachfolgend beschriebenen Zahl und Weise verbaut sein:

•  Die Dacheindeckung muss mit Dachziegeln oder Betondachsteinen aus dem CREATON Sortiment verbaut sein
•  Die Zubehörteile sind frei von funktionsbeeinträchtigenden Fehlern, optische Fehler lösen keinen Garantiefall aus.
•  Gilt für Immobilien in Deutschland und Österreich
•  Produktionsfehler werden durch eine Reparatur oder Neulieferung behoben. Die Kosten und Entscheidung liegen bei 

CREATON
•  Die Zusatzgarantie gilt neben den gesetzlichen Rechten und schränkt diese nicht ein.
•  Der Einbau der Zubehörpakete hat durch einen, in der Handwerksrolle eingetragen, Fachbetrieb des Zimmerer- oder 

Dachdeckerhandwerks zu erfolgen
•  Garantiehaftung ist ausgeschlossen bei … 

a) … Schäden die durch abweichenden Gebrauch entstanden sind 
b) … Herstellerkennzeichnungen entfernt wurden  
c) … Verstößen gegen die Montageanleitungen des Herstellers und die anerkannten Regeln der Technik vorliegen

•  Garantiedauer beträgt 10 Jahre und beginnt mit dem Einbau der Zubehörteile
•  Die Frist zur Geltendmachung der Garantie beträgt 3 Monate ab Auftreten der Symptome oder bei nicht sofort erkennba-

ren funktionsbeeinträchtigenden Produktionsfehlern innerhalb von 3 Monaten ab ihrer Entdeckung.

Diese Garantie unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Bei Garantien zugunsten von Verbrauchern außer-
halb des Staates des Herstellers bleiben zwingende Verbraucherschutzvorschriften im Land des Verbrauchers anwendbar. 
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